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Vertrag über Pflege und Wartung der Orgel 

Stand Oktober 2004


Vertrag über Pflege und Wartung der Orgel
Vordruck des Oberkirchenrates der Ev. - Luth. Landeskirche Mecklenburgs nach § 21 Abs. 3 Satz 2 KBVO, Stand Oktober 2004

Zwischen der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde  

vertreten durch den Kirchgemeinderat

und der Firma  

wird nachfolgender Vertrag geschlossen:

§ 1

(l) Die Orgelbauwerkstatt übernimmt ab  
 die Pflege und Stimmung der Orgel in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in  

 . Die Orgel hat   
 Manuale und Pedal,  
 klingende Register.

(2) Neben diesem Vertrag gelten keine allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, und zwar auch dann nicht, wenn im Kostenanschlag des Auftragnehmers auf solche Bezug genommen worden sind.

(3) Die Orgelbauwerkstatt verpflichtet sich, jährlich einmal/alle Jahre  
 mal eine gründliche Wartung der Orgel durch eine bewährte Fachkraft durchzuführen. Es sind

a) größere in den Pfeifen befindliche, die Tonbildung behindernde Fremdkörper und sonstige in das Innere der Orgel gelangte fremde Gegenstände (Papier u. dgl.) zu entfernen und Staub aus den Kernspalten zu pinseln oder zu pusten;

b) kleinere Reparaturen (Beseitigung von Undichtigkeiten, Störungen u. dgl. am Pfeifenwerk, an den Laden, an den Kanälen, am Gebläse und an der Mechanik) auszuführen, d.h. Regulieren der Traktur und der Spieltischfunktionen, soweit notwendig;

c) die Gebläseeinrichtung (Motor) nachzusehen und der Winddruck zu prüfen bzw. zu regulieren;

d) die verstimmten Pfeifen einschließlich der Rohrwerke schonend nachzustimmen und hinsicht-lich der Intonation ausgleichend zu berichtigen auf der Grundlage der bisherigen Tonhöhe und Temperierung;

e) zu prüfen, ob die Orgel gegen Einwirkung von Staub, Mörtel, Ruß, Ungeziefer, Feuchtigkeit und zu großer Trockenheit sowie gegen den Zutritt von Unbefugten genügend geschützt ist und negative Feststellungen bei dieser Prüfung der Kirchgemeinde schriftlich mitzuteilen.

(4) Hat die Orgelbauwerkstatt eine Mitteilung nach Abs. 3e) gemacht und erfolgt keine Abhilfe durch die Kirchgemeinde, so ist die Orgelbauwerkstatt nicht verpflichtet, durch die Untätigkeit der Kirchgemeinde entstandene Schäden nach § 1 zu beseitigen.

§ 2

(1) Der genaue Termin für die in § 1 genannten Arbeiten wird von der Orgelbauwerkstatt nach Absprache festgesetzt und spätestens 8 Tage vorher dem Pastor der Kirchgemeinde schriftlich mit der Bitte, auch den Organisten zu unterrichten, mitgeteilt. An Sonn- und Festtagen ist die Aus-führung der regelmäßigen Arbeiten nicht zulässig. Vor Beginn der Arbeiten hat der Orgelbauer mit dem Organisten der Kirchgemeinde darüber zu sprechen, welche Mängel und Störungen an der Orgel dem Organisten aufgefallen sind.

(2) Der Kirchgemeinderat hat darauf einzuwirken, dass der Organist Mängel und Störungen der Orgel jeweils schriftlich notiert, so dass der Orgelbauwerkstatt jederzeit Informationen gegeben werden können.

(3) Die Pflege und Stimmung soll in der heizfreien Periode durchgeführt werden. Sind Stimmungen während der Heizperiode erforderlich, soll die Raumtemperatur möglichst gleichmäßig sein. Sollten durch Unregelmäßigkeiten der Heizung Mehraufwand oder Wartezeiten entstehen, so sind diese gesondert zu vergüten.

§ 3

Die Materialien und Instrumente für die Ausführung der in § 1 genannten Arbeiten sind von der Orgelbauwerkstatt ohne besondere Vergütung zu stellen.

§ 4

Die Kirchgemeinde stellt einen Tastenhalter sowie Strom für Beleuchtung und elektrisches Gebläse und hält die Schlüssel zum Spieltisch, zur Orgel, zum Orgelgehäuse und zum Motor bereit. Kann ein Tastenhalter nicht gestellt werden, so werden dem Orgelbauer die durch die Beschaffung eines Tastenhalters entstehenden Unkosten ersetzt.

§ 5

Stellt sich bei der Durchsicht des Orgelwerkes heraus, dass größere Reparaturen erforderlich sind oder dass die Orgel einer vollständigen Reinigung bedarf, so hat die Orgelbauwerkstatt davon dem Kirch-gemeinderat Mitteilung zu machen unter gleichzeitiger Angabe der für die Abstellung der Mängel etwa entstehenden Kosten. Mit der Ausführung der Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn ein schriftlicher Vertrag zwischen der Orgelbauwerkstatt und der Kirchgemeinde abgeschlossen und die kirchenaufsichtliche Genehmigung des Oberkirchenrates der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs zu diesem erteilt worden ist.

§ 6

Von der Beendigung der Arbeiten hat der Orgelbauer dem Kirchgemeinderat und dem Organisten oder dem vom Kirchgemeinderat Beauftragten Mitteilung zu machen. Letzterer überprüft die geleisteten Arbeiten und bescheinigt deren ordnungsmäßige Ausführung, falls keine Mängel festgestellt werden.

§ 7

(1) Die Orgelbauwerkstatt erhält jährlich/  
 einen Betrag von  
 € zuzüglich Mehrwertsteuer. Er setzt sich zusammen aus einem Grundpreis von  
 € sowie von  
 € je Register. Fahrkosten und Spesen sind im Preis enthalten.

(2) Den Vergütungssätzen liegt ein Tariflohn von  

 € (Gesellenlohn nach dem 4. Gesel-lenjahr im Orgelbauerhandwerk, Stichtag  

) zugrunde. Ändern sich der Tariflohn und/oder die Fahrkosten, erhöht oder vermindert sich die Vergütung auf Verlangen einer Vertragspartei entsprechend, wobei die Orgelbauwerkstatt eine nähere Begründung zu geben hat, wenn sie eine höhere Vergütung fordert.

(3) Wird eine Pflege und Stimmung zu einem vom Kirchgemeinderat besonders angesetzten Termin gefordert, so muss stundenweise nach dem gültigen Tarif abgerechnet werden. Für eine vom Kirchgemeinderat veranlasste außerordentliche Pflege und Stimmung an Sonn- und Feiertagen kann ein Zuschlag von 100 % berechnet werden.

(4) Reparaturarbeiten gemäß § 5, die ohne Genehmigung des Kirchgemeinderates ausgeführt sind, werden nicht vergütet.

§ 8

Die in § 7 genannten Beträge sind nach Durchführung der Stimmung fällig, sobald die in § 6 ange-führte Bescheinigung des Organisten oder des vom Kirchgemeinderat Beauftragten dem Kirchge-meinderat vorliegt.

§ 9

Erfüllungsort für beide Teile ist der Sitz der Kirchgemeinde.

§ 10

Der Vertrag wird auf die Dauer eines Jahres geschlossen. Er wird jeweils um ein Jahr verlängert, wenn er nicht gekündigt wird. Beiden Vertragsschließenden steht die Kündigung des Vertrages jeweils zum Quartalsersten mit 6-wöchiger Kündigungsfrist zu.
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